
BSZ Delitzsch      Delitzsch, 05.02.2026 
Herr Fronmüller 
 
Teilschulnetzplanung 
 
Nach § 25 Abs. 4 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsSchulG) kann die oberste 
Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung der betroffenen Schulträger für die 
Bildungsgänge der Berufsschule Einzugsbereiche festlegen.  
 
Aktuell erfolgt dies durch den Teilschulnetzplan für die berufsbildenden Schulen im 
Freistaat Sachsen vom 27.05.2021 (Ministerialblatt des SMK vom 18.06.2021). Verwiesen 
wird in diesem Zusammenhang auf die folgende Internetseite, auf der Sie den aktuellen 
Teilschulnetzplan finden: (https://www.berufsschulzukunft.sachsen.de/index.html). 
 
Nach § 25 Abs. 5 SächsSchulG haben Schülerinnen/Schüler (= Auszubildende), soweit 
ein Schulbezirk oder Einzugsbereich besteht, die Schule (= aufnehmende Schule) zu 
besuchen, in deren Schulbezirk oder Einzugsbereich sie ihren Hauptwohnsitz haben.   

 

Auf Antrag der Eltern oder der volljährigen Auszubildenden soll die Schulleitung der 
aufnehmenden Schule bei Vorliegen wichtiger Gründe, insbesondere wenn 
pädagogische Gründe dafürsprechen, besondere soziale Umstände vorliegen, die 
Verkehrsverhältnisse es erfordern oder die Berufsausbildung wesentlich erleichtert wird, 
Ausnahmen von § 25 Abs. 5 Satz 1 SächsSchulG zulassen. Vor der Genehmigung einer 
Ausnahme von der Pflicht zum Besuch der Schule des Schulbezirks oder des 
Einzugsbereichs ist die Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde einzuholen. 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus hat für duale Ausbildungsberufe festgelegt, 
welcher Ausbildungsberuf an welchem BSZ entsprechend des Wohnortes der / des 
Auszubildenden beschult wird. 
 
Am 04.02.2026 wurde der Evaluationsbericht zum aktuellen Teilschulnetzplan 
veröffentlicht. Diesen finden Sie mit seinen Ergebnissen und Handlungsempfehlungen 
auch über den vorgenannten Link. 
 
Im aktuell gültigen Teilschulnetzplan ist für die folgenden dualen Ausbildungsberufe 
festgelegt, wann deren Beschulung im BSZ Delitzsch erfolgen kann: 
 

Ausbildungsberuf Wohnort der /des 
Auszubildenden  

Anmerkung 

Fachpraktikerin / 
Fachpraktiker für Fleischer 

Landkreis Leipzig, 
Landkreis Nordsachsen / 
Stadt Leipzig 

In Kooperation mit dem 
BSZ der Stadt Leipzig 
„Robert-Blum-Schule“ 

Fachverkäuferin / 
Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk, 
SP: Fleischerei 

Landkreis Leipzig, 
Landkreis Nordsachsen / 
Stadt Leipzig 

Erstes Ausbildungsjahr 
Beschulung mit Fleischerin 
/ Fleischer möglich 

Fleischerin / Fleischer Landkreis Leipzig, 
Landkreis Nordsachsen / 
Stadt Leipzig 

Erstes Ausbildungsjahr 
Beschulung mit 
Fachverkäuferin / 
Fachverkäufer im 



Ausbildungsberuf Wohnort der /des 
Auszubildenden  

Anmerkung 

Lebensmittelhandwerk, 
SP: Fleischerei möglich 

Fotomedienfachfrau / 
Fotomedienfachmann 

Landkreis Nordsachsen Erstes Ausbildungsjahr 
Beschulung mit Kauffrau / 
Kauffrau im Einzelhandel 
möglich 

Kaufleute für 
Büromanagement  

Landkreis Nordsachsen Ohne die 
Ausbildungsbereiche 
Zollverwaltung und 
öffentlicher Dienst 

Kaufleute im Einzelhandel 
 
 

Landkreis Nordsachsen 
 
 
 

-- 

Mechatronikerin / 
Mechatroniker 

Landkreis Leipzig, 
Landkreis Nordsachsen / 
Stadt Leipzig 

Im ersten Ausbildungsjahr 
Beschulung mit 
Produktionstechnologin / 
Produktionstechnologe 
möglich 

Musikfachhändlerin / 
Musikfachhändler 

Landkreis Nordsachsen Erstes Ausbildungsjahr 
Beschulung mit Kauffrau / 
Kauffrau im Einzelhandel 
möglich 

Produktionstechnologin / 
Produktionstechnologe  
 
 

Landkreis Leipzig, 
Landkreis Nordsachsen / 
Stadt Leipzig 

Im ersten Ausbildungsjahr 
Beschulung mit 
Mechatronikerin / 
Mechatroniker möglich 

Verkäuferin / Verkäufer 
 
 
 

Landkreis Nordsachsen -- 

 
Fragen im Zusammenhang mit dem Teilschulnetzplan und einer Beantragung von 
Ausnahmen beantwortet Ihnen der Schulleiter des BSZ Delitzsch:  
  (schulleitung@bsz-dz.lernsax.de). 
 


